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Über Rechtsmittel gegen bau polizeiliche
Verfügungen.

(Schluß zu Nr. 18.)

11.

Wie al1e hier in frage kommenden Klagcn, so darf natÜr
1jch auch diese ausschlicsslich mit der Behauptung des Vor
liegens von Rechtsverletzungen oder von fälschlichen Voraus
setzungen tatsächlicher Art gestUtzt werden.

Zicht indes der durch eine baupolfzeiliche Verfügung sich
bcschwert fühlende den Klag;ewcg; vor dem Beschwerde
wege vor, so ist fÜr seine Klage zustandig:

a) Uegen die Verfügung der Ortspolizeibehörden auf dem
Lande oder einer zu eincm Landkreise gehörigen Stadt,
deren Einwohnerzahl bis zu 1 (I 000 Einwohnern beträgt,
der Krcisausschuss;

b) gegen Verfügung des Landrats oder der Ortspolizeibe
hörden eines Stadtkreises oder einer zu einem Land
kreise gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Einwohnern,
der Bezirksausschuss.

(legen die Entscheidungen der Bezirksausschüsse finden
die Rechtsmittel des Vcrwa!tur!gs.;;treitverfahreTls statt. Da
nach gehen dic Endurteile des Kreisausschusses in Utf I:k
rufungsinstanz an den Bezirksausschuss, oie in erster Instanz
ergangenen Urteile des Bez[rksausschusses in der Berufung
an das Oberverwaltungsgericht und die in zweiter Instanz
von dem Bezirksallsschuss erlassem'n Endurteile in der Revi
ion an das Oberverwa!tungsgerfcht.

Oegen polizejliche Yeriiigungen des Regierungspräsiden
ten, mit Ausnahme dcsj 0 nfgcn VOll SigmariIlgelt, ,2;ibt es nUr
die Beschwerde an den 0berpräsidenten, lind gegen den vom
Oberpräsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid nur
die Klage bei dem Obervef\valt[jng-s\{ericht
.

Ein Beispiel: Ein Bauherr einer kleinem Landgemeinde
fÜhlt sich durch Verweigerung seines Oesllchs um Oenehmi
RI1!1g" der Baukollzession beschwert lind will der Ortspolizei
behörde vorwerfen. Sie sei bei der Ablehnung erstens wider
rechtlich verfahren denn sie sei gar nicht zuständig und
grÜnde ihren Bescheid zudem auf flicht vorhandene, tatsäch
liche Voruussetzung-en; zweitens aber enthalte der Entscheid,
selbst wenn er dem Buchstaben nach gerechtfertigt sei, eine
iibedliissigc Härte,

:FUr einc solche Beschwerde wäre der Landrat zuständig,
lind wenn auch dieser nicht zuv,rillen ist. als letzte Bc
schwerdeinstanz der Regierungspr1sident. Mit dem Gange
zu ihm hat die Beschwerde ihren letzten Weg: zuriickgelegt.
Oegen des Regienm,l.t"spräsidenten Bescheid gibt es nur noch
Klage beim Oberven....altungsgericht; wie wohl sattsam her
vorgehoben, kann sIch eine solchc aber nicht auf Unzweck
mässigkeit der erlassenen VcrfÜgupf" sondern nur anr Rechts
bruch oder die Behauptung, dass die der Verfiignng zugrunde
gelegtcn tatsächlichen Voraussetl.!lIlgen nicht bestÜnden,
stützen.

Dass die Beschwerdeinstanz an sich die weikrgehenden
Befugnisse hat, ergibt sich daraus. dass ihr die PrÜfung" so
wohl nach dcr Richtung des richtig ::mge\vandtcII Rechts wie
auch der Zweckmässigkr.
it und Notwendigkeit fiil" die polizei
liche Verfügung gestattet ist.

Dic frist, innernalb deren dir. Rechtsmittel bei Vermei
dung ihres Verlustes eingelegt werden miissen, ist fiir ße
schwerde und Klrlge die gleiche. Sie bctr?igt zwei \Voc 1 1cn,
gerechnet vom Ta
e Jer Zustellung an. Hierzu bcstirtlmt das
BHrgerliche QCSC1.lbl
ch ausführend, dass Fristen. die nach
\Vo;hcl1 bestimmt sind
 mit dem Ablauf des Tages enden, dcr

dfc;selbe ßencnnung träet. :Fagen wir dazu noch die gleich
bUs f::jnsch!äR
':';{: Bestimmung der Zivilprozessordnung, wo
nach dann. wenn das j:nde einer r'fjst auf einen Sonntag oder
:J!gemeinen feiertag fä1!
. die frisl- mit AblauT des nächstvol
genden \\ierktagcs endet. so ergeb:
:1 sich folgende zwei :Fälle:

Dem BaU!Jnkrnenmer O. \vird am freitag. den 26. Nov.
1909. efne Verfügung zugestellt, \'10rin ihm, unter Bezug
nahme auf dil' ßauPO!iztiverordnun;:r fÜr die Vororte von Ber
lin, auiKeKebl'l1 wIrd, einen nolzfachwerkbau, der seinen be
timmten. vorUbergeh
nden Nutzune:slweck erfÜllt habe, nun
mehr abzubrechen (]. iühlt sich heschwert nnd w!11 deshalb
ein Rechtsmittel einlcg-en f\ mU

 dies spätestens Freitag,
den 10. Dezember 190 r ) Clll der zuständigen Stelle sein, sonst
ist es verloren. Oe
2t7t aber. dic ZIJ
te!lung der Verfügung
an ihn sei am Sonnabend, den 18. Dezember 1909 erfolgt. In
diesem FallHefe dic Fnst an sIch Sonnabend, den 1. Jan. 1910
<lb. Nun ist jec10ch der Neujahrstag als Feiertag-, der keine
Frist beendet, nicht mitzuzähJen. ebensowenig der ihm fol
gende Sonntag. Mithin bleiht in d,esem Fa!! als letzter Tag,
an dem das l{:cchtsmitte! eingphen muss, Montag, der
.1. Jannar 1910.

Da nun V
rlust eies h
echtsmittels unter Umständen auch
dann eintritt, wenn eine Fristversiurnnis dadurch cntsteht,
dass das Rechtsmittel zunächst einer nicht zuständigen Be
hörde zugeht I1nd mfoige: dü.von Dkht mehr rechtzeitig an die
richtige Adresse g-elangt, so ergibj sich im Anschiuss h[er8-Tt
von sclbst die Fra,2;e:

Wohin sind die Rechtsmittel zu richten?
Das Landesverwa1tum:sg:esetz anhvortet darauf in un

zweideutiger Sprache - E; iordcr+ die Anbringung von Be
<.;chwerde Hnd Klage bei derjenigen Behörde. gegen dercn
Verfügung sie gerichtet sind. Die Behbrde, bei we!cher die
Bcschwerde oder Klage angebracht ist, hat dieselbe dann an
dicjenige Behörde abzugeben, weJcllc darÜber zn beschliessen
oder zu entscheiden hat. Der Besctnverdeführer bzw. Kläger
ist davon in Kenntnis ZII setzen. fühlt sich also der von einer
polizeilichen VerfiiRuJ1g' betroffene al!i dem Lande wohnende
Baumeister Z. beschwert so h;:tt er. ".viJI er beschwerdeweise
\'on:-ehen, seine Beschwerde an r!ic Ortspolizei behörde. die
die Verfiigung erlassen hat. ZII richten. Er crhält darauf einen
Bescheid vom Landrat. der ihm wiederum nicht zusagt. Dn
gegen steht ihm, wie dargelegt. inllCThalb von zwei \Vochen
die weitere Besc1J\verde an dei! Regierungspräsidenten zu.
\Viil de Z. nun, anstatt .lie Beschwerde gegen den Bes...:heid
des Landrats an den r .andr:Jt zu ri..::htcn. seine Beschwerde
<.;chrift ehva fäJsdJlich wieder an die Ortspolfzeibehorde
auressieren. so kÖnllre ilber diesem unrichtigen \Vege ]eicht
die zweiwdchige Fri
t verstrekhen lind damit das Rechts
mitte! libcrhaupt vedoren g-etwn. Die dem Oberpräsidenten
zl1R"cdach.te Beschwerde geg;cn den Beschefd des Regierungs
prÜsidcntcn ist nach aJl2dern wieder letzterm zur \Vcitcrbc
fÖrderung; zuzusteHen.

nätte Z. klag-en \\'ollen. so hätte er auch die Klageschrift
bei der Ortspollzcibehijrde zur UebermiWung an den KreIs
:Hlsschuss einrcichen mk;Sl'n.

NUll läge darirt d
I'3s. die Frist\;ers.:1urnnis, die nur auf
einen nicht zn I
(',:ht bcschrittcnen \Veg zmiickzufÜhren ist.
inuner den Verlust d('
 Rechtsmittels Überhaupt einschliessen
solltc. zweifel!os ....'inc gewisse Hirte. Ihr sucbt das Gesetz
711 steuern, intlt:'fl1 t':'i bestimmt. d..t
'), wenT! die Beschwerde
oder Kla.2,
 de( Vnr<:;chrift zu"wider l1Jnertwlb der gesetzHcl1cn
Frist bei dlJrjeTligcn r
i.:?hÖrde i.lJ1gebn'cbt wird. welche zur Be
schlussf;lss1!n
 oder cnt...dH.:,idnng d;trÜber zuständig ist, dic
Frist .als gL'watJrt gilt. nie Bcsdl\"erdc oder Klage ist in sol
chen FÜllen von der illJgeruteHen Behörde zur weitern Ver

(forlseltUllg Seite 120.)
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Grabmäler.
Dlei Entwiirfe \'On ,'!.,rchitt'kt F. R Voretl.sl'h in Dresdell. lJ lJ lJ (Abbildungen anf Seile 118 lL 119.)

Frjeclhök !1ud die Gestaltung der Ombmä!t'f
kÜnstlerischen Schaffens, das in den let;-trn J<lhr

worden ist, lmd doch sie])! es sowohl
ßilclll(wcrgro[)e und hohe Aufgabel1.

(Iit frÜher Stätte der Kunst waren, sind
Am WClJig-stl'11

1,0I1n(,11 die FriedhOfe ut1serer den Ansprnc!1 erheben,
,mf der ! !öhe LI! stehen; sie mÜssen sielt oft VOll

den1 f)orffriedhofe beschämcn 1;1%l'11. AbgcseJ1('11 \'On
der Rcgdlosig1((:!t nnd WiJJkiir JlJallcher ist es I!li:,ist die
nÜchl{'rIH.' und Sdll"1l1atische ReiI1('llOrdl1;IIlg einzelncn Grab.
stättClI, die l'ine wcihe\.ol1c StllJIt1Hlng nicht .1111"koJJtJ11CII WIlL
Hier%11 komm! noch die fadr Ocschnwcklosigl<cit, die gewöhnlich
Ol'! den GrabmiUet11 tritt Bunt dUI chein311der ilr For1!J
und oftll1aliger Wiedefholung der gleichen/\It, sich a11 Grabstein alles
dem MasterblIch V01]1 Händler g\.'kal1ft
l111d wh:derulJ\ aufdringlich lind ploi!.:enlraft.
kann nicht jede ein cjg('n  VOll l<iinsilerhal1d ge
:,c!l<lffcJ)cs OrabnwJ habcI!, abcr es 11lrtH doch >llldl nicht allf
Jeder (,in pn,tzcmkr S!cinblocl( steheIl, Eine  chllchk' Gedenk

tafel nach altel I\I't wiire oft viel ;lIlgeJJ1eSSCl1Cr, \\'cit schoneI
lind dabei wil behaftlich ehrlicher.

Auch bel den gröBercn
mit archikktol1isc!tcm Aufb<l!!

Alle Batlstile miissen !ricr ihre
tl111 oft nur zu wie

II!lU wie sie \vclckn kÖnnen, \Vic sdkn sind
\\'irklich l-liil1de a1s Schöpfcr- solcher DClIkl11;ds\n.'rke zu
lTkennen, und doch sollte :,chon ihr lein s3ehlic!H.'I'
fiihleu SIC ]]111' :,okhelJ 1-!:.Il1del1 an uver!ral!et). An
bcrufc;J(.'ll Kriifkn tell1! es slcherlkh !licht   leider aber- \'crsagt
nretst da  kÜnstlerische Vcrstandnis def gTol\en Masse.

DHS erste der hier clargestelltell drei Orahlllaler ist flir eine
Doppe)stdlc Iwsti1JlInt lIod besieht aus einer schli,hlen, aufrecht
stehendc!] Platte VOll Sandskin, in \Xfl'lcht, die IlIschr"ift unl1!ittclbar ist.

Orabllwl schmÜckt die r III](,5t:\t1e eiltes hohen
lhe Bihle des VC'r torbe!1el1 ;tIs g'l'stiftctes

Dud{))1al, SOWIl' WappC)l Sl'il1er hUlli1fe. .
D;1S dritte Grabmal gehÜti ('!I1C)!] Erbbegrälmi..; für /wci

h\lI1i!iC.'1I <Hl !lud hat desh<1lb gc1rl'ttnk Schriftplatten erlwlten,
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m!a$snng :Hl dicjemge Behörde abzugL'"bcn. f,(egen deren
Dt:'sc,hluss sie gcrf..::htet ist.

Die für das Obervt:r\valtlmp:sg-cricht bestimmte Klage ist
Stets, bei tJiesc!I1 ciJ1?ureidlell.

ist di<:: Beschwerde gegen polizeilkh  VerfÜgun
gen des I\cgierungspriisidcmcn dem OberprÜsfdentcu ZlIZU
stdk::n.

Selbstyerständ!ich erscheint es, dass Klage und Bc
sdl\\'erde geg-en die g1cicllc pOlizeIliche VerHlgullg einander
ansschliessen. \Verden heide I echtsmittcl gleichzeitig ange
bracht so ist HH der Beschwcrde ..Fortgang zu geben",

Sodann fixiert da  Gesetz noch eine l(echtsvermutung, in
dcm es cille Schrift, mittels deren das R.echtsmittel angebracht
wird, aJs Beschwerde behandelt. sofern sie nicht ausdrÜcklich
;tls Klage bezeichnet ist oder ausdrÜcklich den Antrag auf
Entscheidung im Verwi.lltungsstreitverfahren aufweist Zum
Schlusse sei noch besonders darauf aufmerksam gemacht
dass. polizeiliche Verfiigungen von jedem angegriffen werden
können. in desst.:n Rechtssphäre sie positiv eingreifen. auch
Wcnn sie nicht direkt an ihn gerichtet sind. Es ist dies eine
\'om OberverwaltJillgsgericht ausdrücklich anerkannte These.
Nur muss der, weJcher die VerHigung im Rechtsmittclwcg an
greifen wilL dartuiJ, dass sie ihn in der Tat in der freien Aus
Übung seiner Rechte beschränkt. Misst man also den \Vert
jcner obcrvenvaltllngsrichterlichen Doktrin an seiner prakti
schen Bedeutung-. so ist er nicht eben grass, liegt es doch klar
zutage, dass in der crdriickendcl1 Mehrheit der FäHe nur der.
den die VerfÜgung- direkt angeht, in seiner Rechtsausübung
dermassen behindert wird, dass ein Rechtsmittel EJiolg ver
Ilcisst.

Die Vollständigkeit crheis..:ht schliesslich die Bemcrkl1ng,
dass die vorstehenden Ausführung:en auf bestimmte Arten von
polizeilichen VcrfLigung;cli nicht zutreffen. weil der h cchts
mittelweg gegen sie besonders geregelt ist.

Darunter verdienen Aufzählung an diesem Ort:
1. Anordnungen der \"/egepo!izeibehörde bezüglich
a) des Baues und der Unterhaltung der öffentlichen We e

oder der Aufbrmgung und Verteilung der d<1zU erforder
lichen Kosten oder der Inanspruchnahme VOll \Vegcn fiil'
den öffentlichen Verkehr;

b) der Einziehung oder Verlegung öffenWcher \\lege;
2. der Anordnungen der WasserpolizeibehönJe wegen Räu

JTlung VOll Gräbtn, BächcJ! und \Vasser!änfen bzw. wegen
Aufbringung und Verteih1ng der dazu erfofde.:rlichenKosten. Dr. H. L i e s k e.

Verschiedenes.
Bildung von Architektenkammern. Zu dieser I':<ra e hielt

kÜrzlich Hcrr Architekt J. A. BohJig im Dresdner ArchitL:ktcl1
Verein eim:n Vortrag. Nachdcm der I(edner kurz den il1 eIer
!i1JU.Dt?{lChe Bcrline.:r Architekten i.1l!fgeste!lten Entwurf
geschildert LcgTi1!vktc,..gr eingehend und sachlich die
Anschauung, die Schaffung: - so!che( kreh:tektcnkammern
oder einer ähnlkhen Ejnricht ng nnf noch clne t i.agedcr
Zeit sein könne. Er führte des ferneren aus. daB die Archi
te.:ktcnka1t1l11crn wesentlich zur Hebung de.:s Standes sowie
zllr Unschädlfchmachl1ng der sich heute völlig; unberufen zu
diesem Stande zähjenden EJemcnte beitragen werde. Der
I(cdner klaubt aber nicht, daR der Gesetzentwurf in der vor
liegenden form zur Wirklichkeit werden werde.: da er elcn
zurzeit im Baugewerbe herrschenden Verhi-iltniss n Zll wenig
I<.cchnung trage und dadurch sich se!bst viele Gegner scllaffc.
An den mit starkem Beifall aufgenommenen Vortrag schloB
skh eine lebhafte Debatte zur weitercn fördcrung- dicser cr
strebenswerten Einrichtung.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Über das neue Geset. zur Siehel'llug der nau.

torderungen macht die. liandwerkskammer zu Liegnitz in
einem AnschreJben an die Innungen des Bezirks interessante
Bemerkungen. U. a. heißt es darin: Leider Ist eine Kon
trolle darüber, ob die Baugeldempfänger, Bauunternehmer
und Bauleiter den aus dem betreffenden Oesetz sich für
Sie ergebenden Pflichten nachkommen unmöglich mit
Ausnahme der Kontrolle der Anschlagspflich!. Darüber,
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ob der Bauge1dempfänger die ihm zur Befriedigung der
Baugläubiger übergebenen Bat;gelder gewissenhaft ver
wendet und ordnungsmäßig Buch fÜh1i, ist er nach dem
Gesetz erst dann verpflichtet Rechenschaft abzulegen, we.nn
er in Zahlungsschwierigkeiten gerät, also zu einem Zeit
punkt, wo für die an dem Bau befindlichen Bauhandwerker
zur Befriedigung ihrer forderungen in den seltensten fällen
noch etwas zu retten ist. für sie ist es ganz belangJos,
ob der gewissenlose Baug-eldempfänger wegen Verstoßes
gegen seine Pflichten mit Gefängnis bestraft wird unu für
welche Zeitdauer. Eine Bestrafung mit Geldstrafe dürfte
überhaupt illusorisch sein, da der Betreffende diese Strafe
wegen seines Vermögenfalles nicht zahlen kann. Den ge
wünschten tatsächlichen Schutz für ihre Bauforderung-en
bringt das neue Oesetz den Bauhandwerkern danacb nicht.
Empfchlcn dü,ite es sich daher, wenn seitens der Bau
polizeibehörden auf die Beteiligten erzieherisch eingewirkt
\vürde, damit diese ihre nach dem angeführten Gesetz für
sie bestehenden Pflichten gewissenhaft erfüllen. Das Mittel,
um die Baugeldempfänger auf diese Pflichten' fortgesetzt
hinzuweisen, w ire, daß jedem Baukonsens ein Abdruck
des neuen Gesetzes beigefügt würde. Die Baugeld
empfänger, Bauunternehmer und Bauleiter können sich
dann später wenigstens bei einer event. Vorlegung der
Oesetzesvorschriften nichtdamit entschuldigen, daß die
selben unbekannt gebJicben seien.

Bücherschau.
Hirsch, Leitfaden der Bauverbandslehre. Teil I: ..Der

Mallrer", 3. verb. Auflage. Unter Mitwirkung von Pr G f.
\V i c n k 0 0 p, Direktor d. Großherzog!. Hcss. Landes
baugewerkschulc Darmstadt. Verlag H. A. Ludwig
Degcner, Leipzig, 98 S., 127 Abb., kart. 1,60 Mark.

"Lehrbuch der Baustoiikunde u zum Unterricht an Bauge
wcrkschlilen und zum Selbstunterricht. Bearbeitet VOll
Pro f. D r. E. G I In zer, Oberlehrer der Staat!. Bau
gcwerkschule zu Hamburg. 4. Auflage, zl1m großen Teil
neu bearbeitet und bis auf die neueste Zeit ergänzt.
Verlag H. A. Ludwig Degener, Leipzig. 216 S. mit Abb.
Ocbd. 4,20 Mark.
Beide vorstehend genannten Unterrichtsbücher haben

sich nun schon seit Jahren wohl bewährt und sind fÜr die
ncuestcn Auflagen weiter vervoJlkommnet worden. Der Ball
vcrbandskhre von Direktor Hirsch ist nachzurühmen, daß sie
sich auf das Wichtigste. \\ escmlichste lInd wirklich noch
Branchbarc beschränkt lind unter den sonst zumeist in den
LehrbÜchern immcr wieder mitg-cschleppten veralteten Ver
bändcn lind beruflichen Zöpfen gdindUch aufräumt. Als
Oc enstlick hierzu findet sich in dem, sonst durchaus
schÜb::enswcrtel1 Lehrbuch der BalLstofiknnde von Dr. Cllin
zer immer noch wieder der ursprÜngliche tfoffmaunsche Ring
ofen mit kr eis r i 11 g förmigen Grundriß, allerding-s schon
mit der Anmerkung: "daß diese Zeichnlln  ver alt e t ist".
Also. bitte, weg damit 1Ind in Zukunft dafÜr ein zeit cmäßes
Beispiel. fÜr veraltete Dinge ist an un eren fachschulen, die
bereits die höchstcn Anforderungcn an zweckmäßige Zeitaus
n1ib::ung, sowie an den I:(giß lind die Arbeitskraft ihrer Zög
Jinge stellen miissen. wirklICh kctH Platz:  l.nrhaflden.

(WiederholU1lg, da in dr\" letzten Nummer nicht gan7. vo"1'btät -d.ig.)

Milleilungen  e!Arbeilgeberbun e! lür  a! Baugewerbe  er Pmv. POlen.
BeiträKc zahlen! UnserlJ Mit liedcrl1 werdcn in den niichstcll

Tagen von ihren Verbandskassierern die Aufforderull en zur Bej
traJ!:szaJi.lu11J.  zug-ehcn, lind bitten ",'ir alle unsere ßundesmitglieder.
dann 1!ln ehclJd dieselben an die Kasscnfilhrel. abzufiilHcn. Der uns
evorstchende Kampf wird auch große pekuniäre Opfer forderl1. und
Ist es daher driug-end notwendig, daß die Beiträge umgehend ein
gehen. Wahrcnd wir Hir 1910 delI Beitragsfuß von 1.25 Mark auf
1,20 M. pro 1000 M. im vorletzten Jahre gezahlter Löhne herab
gesetzt haben, haben alle Arbeitnehmerorgal1isatioJ!cn ihre BeitrÜge
zum Tell !)is um 20 0,1'1 erhÖht. Stehen wir ao Opferwi!ligkeit nic ht
nach!

AbermaJiKe zentrale Verhandlungen in Berlin werden voraus
sichtlich noch in dieser Woche von der Dreizehnerkommission des
Deutschen Arbcit ebc-rbul1des für das Baugewerbe mit dei] Zentral.
vorstündcJI. tlCr Arbcitl1ehm('ror alJjsati()nen Über das Vertra s
J1ll1st r  cfrlhyt werden. von (1ere]] Etxcbnis es abhät1J.;i!{ sein wird,
ob \Vlr 111 hle,lcl1 oder erst durch Kampf zu nellen Vcrträg n l\Um.
IJICII ",crdeu. VOll dem Ausfall der Vcrha:HllulI el1 werdeIl wir an
dieser Stelle 1111SCrn Mitglicdern KCl1ntl1lS gebell.

G. Kartmann, Vorsitzcnder. Dr. Adler, Syudilws.


